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Samtgemeinde Elbtalaue 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (14/092/2012) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 03.02.2012 

Sachbearbeitung:  Frau Scharf , FD Schulen, Jugend, Freizeit 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Rat der Samtgemeinde Elbtalaue 14.02.2012 Entscheidung  

 

 
Besetzung des Ausschusses für Schulen und Sportstätten 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird folgende Besetzung des Ausschusses für Schulen und Sportstätten festgestellt: 
 
AV Jörg Hoffheinz 
Rh Günter Voß    
Rf Barbara Felber   
Rf Gabriele Mischke   
stellv. SgBgm Christian Zühlke  
Rf Annegret Sander   
stellv. SgBgm Herbert Hanke  
Rf Dorothea Kittmann   
Rh Martin Donat   
 
Rh Martin Schultz                Grundmandat   
 
Elternvertreterin      Carola Dierks         
Elternvertreterin      Cindy Harwardt 
Elternvertreter         Olaf Hupp 
Elternvertreter         Tobias Beckmann 
Lehrervertreterin     Renate Burmester  
Lehrervertreter       Jan-Uwe Sauck 
Lehrervertreterin    Anne Fuhlbrügge-Rode 
Lehrervertreterin    Signe-Ulrike Schulz   
 
 
 
Sachverhalt: 
Der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue hat in seiner konstituierenden Sitzung am 01.11.2011 beschlossen, 
dass dem Ausschuss für Schulen und Sportstätten außer den Ratsfrauen und Ratsherren, 4 
Elternvertreterinnen/-vertreter und 4 Lehrervertreterinnen/-vertreter angehören sollen. 
Die Ratsfrauen und Ratsherren sind durch die Fraktionen und Gruppen in der vorgenannten Sitzung benannt 
worden. 
Die Personalvertretungen der Grundschulen haben die vorgenannten Personen als Lehrervertreterinnen/-
vertreter für den Ausschuss für Schulen und Sportstätten vorgeschlagen. 
Der Gemeindeelternrat hat in seiner Sitzung am 07.02.2012 die vorgenannten Personen gewählt und als 
Elternvertreterinnen/-vertreter für den Ausschuss für Schulen und Sportstätten vorgeschlagen. 
 
Die Vorschläge sind für den Schulträger bindend. 
Eltern- und Lehrervertreterinnen/-vertreter sind stimmberechtigte Mitglieder des Fachausschusses. 
Die namentliche Besetzung des Ausschusses für Schulen und Sportstätten hat der Rat gemäß § 73 in 
Verbindung mit § 71 Abs. 5 NKomVG durch Beschluss festzustellen. 
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